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VORBEMERKUNG  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 36/I „Wiesdorf – Westlich Heinrich-von-Stephan-
Straße/nördliches Postgelände“ wird als Teilbereich aus dem in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan Nr. 243/I “Wiesdorf – zwischen Europaring, Heinrich-von-Stephan-Straße und 
Manforter Straße (Postgelände)“ fortgeführt.  

Der Bebauungsplan Nr. 243/I umfasste den gesamten Bereich des Rahmenplans „Postgelände 
Leverkusen-Wiesdorf“ und leitete zunächst ein Regelverfahren mit Umweltprüfung für einen 
sogenannten Angebotsbebauungsplan ein (Vorlage Nr. 2019/2926). Hierzu wurden im ersten 
Verfahrensschritt die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig beteiligt. Zusätzlich fand am 13.11.2019 eine 
Informationsveranstaltung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung statt.  

Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange erfolgte die Unterteilung des Plangebiets dahingehend, dass über 
den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I Planungsrecht für einen 
Teilbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 243/I geschaffen werden soll. 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen beziehen sich daher auch auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes V 36/I 
und werden nachfolgend abgewogen.  

Daher und weil der Bebauungsplan V 36/I ebenfalls auf Basis des Entwurfs der Rahmenplanung 
aufgestellt wird, wird auf eine Wiederholung des Verfahrensschritts zur frühzeitigen Beteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB verzichtet. 
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 Ergänzung zur bisherigen Stellungnahme – Schreiben vom 27.10.2021:  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 86 

 



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die zu Beginn der Planung noch betroffenen Richtfunkverbindungen sind nach 
erneuter Aussage des Betreibers (E-Mail vom 27.10.2021) nicht mehr betroffen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 88 

I/B 12: AVEA GmbH & Co. KG – Schreiben vom 05.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. 

Zu 2): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass die in dem Schreiben formulierten Anforderungen 
bereits auf der Ebene des Bebauungsplans Berücksichtigung finden. Sie münden in Festlegungen zur 
Abwicklung der Abfallentsorgung am Abholtag in der Vorhabenbeschreibung als Bestandteil des VEP 
und eine entsprechende bauliche Ausgestaltung des südlichen Abschnitts des Quartiers als 

Interimslösung zur Vermeidung von Wendemanövern bzw. des Rückwärtsfahrens bis zur Herstellung 
einer Durchbindung auf den südlich, außerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Flächen an den 
südlichen Straßenstich der Heinrich-von-Stephan-Straße. 

Des Weiteren finden sie Eingang in die weitere Objektplanung, indem Anforderungen an 
Behälterstandplätze und Transportwege seitens des beauftragten Architekturbüros berücksichtigt 
und mit der AVEA abgestimmt wurden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung wird hinsichtlich der Äußerungen zu Anforderungen a die Abwicklung der 
Abfallentsorgung, zu Behälterstandplätzen und Transportwegen sowie der Abstimmung der 
Objektplanung zum Bebauungsplan V 36/I mit der AVEA gefolgt. Die sonstigen Äußerungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 13: IHK Köln Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg – Schreiben vom 06.12.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Wesentlicher Grund für die Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebiets im Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 243/I zur frühzeitigen Beteiligung bzw. 
eines „Büro-, Dienstleistungs- und Beherbergungsquartiers“ zur Offenlage des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I anstelle eines urbanen Gebietes sind der 
Ausschluss von Wohnnutzungen aus immissionsschutzrechtlichen Gründen, der enge 
Steuerungsbedarf im Bereich der Einzelhandelsnutzungen sowie das insgesamt eng gesetzte 
Nutzungsspektrums ohne weitere gebietstypische Nutzungen eines Urbanen Gebietes gemäß 
BauNVO. Allgemeine Wohnnutzungen sind insbesondere aufgrund der hohen Lärmbelastungen 
nicht mehr vorgesehen. Im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I sind ausschließlich 
Beherbergungsbetriebe (Hotel, sonstige Beherbergungsbetriebe) zulässig, welche über 
Festsetzungen im Bebauungsplan sowie Maßgaben in der Vorhabenbeschreibung geregelt 
werden. Hinsichtlich des Einzelhandels wird ein überwiegend dem Quartier zugeordnetes und ein 
auf dessen Bedürfnisse zugeschnittenes Einzelhandelsangebot verfolgt. Das 
Einzelhandelsangebot wird über Festsetzungen zum zulässigen Sortiment sowie über 
Festsetzungen zur Verkaufsfläche im Bebauungsplan V 36/I geregelt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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I/B 14: NABU Stadtverband Leverkusen, BUND, LNU – Schreiben vom 01.12.2019 

Vorbemerkung: Die vorliegende Stellungnahme des NABU Stadtverbands Leverkusen, des 
BUND sowie der LNU ist im Rahmen der 21. FNP-Änderung eingegangen, wird jedoch aufgrund 
der Relevanz für das Bebauungsplanverfahren Nr. 243/I und V 36/I auch im Rahmen der 
Abwägung zu den genannten Bebauungsplänen aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 96 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

3) 

 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

11) 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 97 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Anregung wird gefolgt. Im Bebauungsplan V 36/I erfolgt eine Festsetzung zur 
Mindestbegrünung, welche Fassadenflächen, (Tiefgaragen-)Dächer sowie 
Grundstücksfreiflächen umfasst. Zudem erfolgt die Festsetzung einer Mindestanzahl zu 
pflanzender Bäume. Bei der Fassadenbegrünung sind gleichwohl die Belange des 
Brandschutzes, der Verkehrssicherheit im Bereich der Planstraße usw. zu berücksichtigen, was 
u.a. der Entstehung zusammenhängender begrünter Fassadenbereiche entgegensteht. 

Zu 2): 

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass eine Begrünung der Dachflächen im 
Bebauungsplan V 36/I festgesetzt wird.  

Zu 3): 

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass der öffentliche Bereich zwischen den Baukörpern 
im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I angemessen und ansprechend durchgrünt werden 
soll. Daher erfolgt im Bebauungsplan V 36/I eine Festsetzung zur Mindestbegrünung der 
Grundstücksfreiflächen. Zudem erfolgt die Festsetzung einer Mindestanzahl und 

Qualitätsanforderungen zu pflanzender Bäume. 

Zu 4): 

Der Anregung wird in Teilen gefolgt. Die Errichtung eines Wasserbeckens auf der Platzfläche vor 
dem nördlichen der beiden geplanten Hochhäuser im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
V 36/I stellt eine der möglichen Platzgestaltungen dar und wurde im Rahmen der 
Freianlagenplanung geprüft. Im Bebauungsplan V 36/I erfolgt die Festsetzung eines 
Wasserspiels / Düsenfeldes.  

Zu 5): 

Der Anregung hinsichtlich der Begrünung von Zäunen o. ä. wird nicht gefolgt, da Einfriedungen 
im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I aufgrund des angestrebten Gebietscharakters nicht 
zulässig sind. 

Zu 6): 

Der Anregung wird gefolgt. Im Bebauungsplan V 36/I wird festgesetzt, dass die im Plangebiet 
erfolgte Begrünung dauerhaft gepflegt und erhalten werden soll. Eine entsprechende 
Absicherung zur Durchführung der Begrünungsmaßnahmen findet zudem im 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I statt. 

Zu 7): 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Im durchgeführten Scoping-Verfahren wurde von den 
Fachbehörden aufgrund der im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 243/I und V 36/I bereits im 
Bestand bestehenden negativen klimatischen Umstände sowie der hohen Verdichtung und 
Bebauung in dessen Umgebung (vor allem Bebauung der City C) keine Notwendigkeit eines 
Klimagutachtens gesehen. 
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Zu 8): 

Der Anregung wird gefolgt. Im Bebauungsplan V 36/I wurde eine insektenfreundliche 
Beleuchtung festgesetzt. 

Zu 9): 

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass ein Hinweis zum Kollisionsschutz in den 
Bebauungsplan V 36/I und in den Durchführungsvertrag aufgenommen wurde. 

Zu 10): 

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die sich aus der artenschutzrechtlichen Prüfung 
ergebenden Maßnahmen in den Bebauungsplan V 36/I als Festsetzungen oder Hinweise 
übernommen wurden. Im Rahmen der Arterfassungen wurden keine Vorkommen von 
Mauersegler und Turmfalken im Untersuchungsbereich festgestellt. 

Zu 11): 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträgerin strebt im Bereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplans einen Anschluss an die Fernwärmeversorgung an. In 
Abstimmung mit den örtlichen Versorgungsbetrieben wurde ein Energiekonzept zum 
Bebauungsplan V 36/I erstellt. In Bezug auf eine Ersteinschätzung des Versorgers wurde 
aufgezeigt, dass das Areal energetisch vollständig mit Fernwärme versorgt werden kann. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes V 36/I stehen der Umsetzung nicht entgegen. In der 
Vorhabenbeschreibung werden entsprechende energetische Maßgaben festgelegt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Äußerungen wird dahingehend gefolgt, dass im Bebauungsplan V 36/I eine Festsetzung zur 
Mindestbegrünung aufgenommen wird, welche Dach- und Fassadenflächen, Tiefgaragendächer 
sowie Grundstücksfreiflächen umfasst. Zudem erfolgte die Festsetzung einer Mindestanzahl zu 
pflanzender Bäume. Hinsichtlich der Errichtung eines Wasserbeckens erfolgte eine Prüfung im 
Rahmen der Freianlagenplanung und es erfolgte die verbindliche Festsetzung eines 
Düsenfeldes. 

Hinsichtlich der Begrünung von Zäunen wird der Äußerung nicht gefolgt.  

Hinsichtlich der Anregungen zur Festsetzung eines dauerhaften Erhalts und Pflege der 
Begrünung und der Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungssysteme wird der Äußerung 
im Rahmen des Bebauungsplanes V 36/I gefolgt. Zudem wird ein Hinweis zum Kollisionsschutz 
in den Bebauungsplan V 36/I und in den Durchführungsvertrag aufgenommen.  

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird der Stellungnahme dahingehend 
gefolgt, dass die sich aus der artenschutzrechtlichen Prüfung ergebenden Maßnahmen in den 
Bebauungsplan V 36/I als Festsetzungen bzw. Hinweise übernommen wird.  

Die Äußerung zum Anschluss an die Fernwärmeversorgung wird zur Kenntnis genommen.  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 99 

I/B 15: WSW – Wuppertaler Stadtwerke GmbH – Schreiben vom 26.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1), 2), 3):  

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Die Belange der Bergischen Trinkwasser-Verbund GmbH sind nicht berührt, da 
der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 163/I „Büro- und Dienstleistungsstandort City 
Leverkusen“, in dessen Geltungsbereich die Trinkwassertransportleitung DN 600 verläuft, 
aufgehoben wurde. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Ericsson GmbH – Schreiben vom 28.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde im Verfahren beteiligt. Im 
Nachgang zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte eine weitere 
Abstimmung zwischen der Vorhabenträgerin (Bebauungsplan V 36/I) und der Ericsson GmbH. 
Ergebnis der Abstimmung ist, dass die Ericsson GmbH weder Einwände noch spezielle 
Planungsvorgaben für die angestrebte Planung im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I hat. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 17: Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 – Schreiben vom 21.04.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme.  

Zu 2):  

Der Anregung wird gefolgt. Die Gewerbelärmimmissionen des CHEMPARKs sowie der Firma 
Kronos Titan GmbH werden im Lärmgutachten zum Bebauungsplan berücksichtigt.  

Zu 3) bis 6): 

Kenntnisnahme.  

Zu 7): 

Der Anregung wird gefolgt. Der nördlich der Titanstraße gelegene Teil der Firma Kronos wird 
gesondert berücksichtigt.  

Zu 8) bis 9):  

Kenntnisnahme.  

Zu 10):  

Kenntnisnahme. Die genannten beiden Referenzpunkte werden im Lärmgutachten 
berücksichtigt.  

Zu 11):  

Kenntnisnahme.  

Zu 12):  

Kenntnisnahme.  

Zu 13):  

Kenntnisnahme.  

Zu 14): 

Kenntnisnahme. Die genannten beiden Referenzpunkte werden im Lärmgutachten 
berücksichtigt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen zur Berücksichtigung der Gewerbelärmimmissionen des CHEMPARKs und 
der Firma Kronos Titan GmbH sowie der Berücksichtigung der in der Äußerung genannten 
beiden Referenzpunkte wird gefolgt.  

Die restlichen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 18: Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 – Schreiben vom 22.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 115 

 

 

 

 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

6) 

7) 

 

 

8) 

 

 

 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 117 

 

 

 

 

 

9) 

 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 118 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. 

Zu 2): 

Kenntnisnahme. 

Zu 3): 

Kenntnisnahme. Zur Offenlage wurde ein vollständiges Lärmgutachten des Gutachterbüros 
Accon Köln GmbH vorgelegt. Darin wurden auch die maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt. 

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Die Anregungen wurden im weiteren Verfahren berücksichtigt. Im 
Lärmgutachten wurden auch die Gewerbelärmimmissionen des CHEMPARK sowie der Kronos 
Titan ermittelt. Hierzu wurden die zu berücksichtigenden Lärmquellen sowie die 
Emissionsansätze mit der Bezirksregierung umfassend abgestimmt. Die Referenzpunkte wurden 
ebenfalls berücksichtigt. 

Zu 5): 

Kenntnisnahme. Als maßgebliche Lärmquellen auf Ebene des Bebauungsplans wurden die Ein- 
und Ausfahrten der Tiefgaragen berücksichtigt. Auf das Schreiben hin wurden auch noch weitere 
Schallquellen des Gewerbelärms außerhalb des Plangebietes nebst dem CHEMPARK 
Leverkusen betrachtet.  

Zu 6): 

Kenntnisnahme. Die Spitzenpegel der Tiefgaragenzufahrten wurden berechnet. Die Spitzenpegel 
der Gewerbelärmimmissionen des CHEMPARK sowie der Kronos Titan sind nach Aussage des 
Gutachtens aufgrund der Entfernung zum Plangebiet nicht relevant. 

Zu 7): 

Kenntnisnahme. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Die Festsetzung eines Sondergebietes wurde aufgegeben und das Vorhaben 
eines Büro-, Dienstleistungs- und Beherbergungsquartiers unmittelbar festgesetzt.  

Zu 8): 

Kenntnisnahme. Die Begründung wurde klarstellend um Aussagen hinsichtlich des 
berücksichtigten Schutzanspruchs der zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
ergänzt. Zur Bewertung des Gewerbelärms werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
herangezogen. Diese sind für Gewerbegebiete gleich hoch, für Kerngebiete wie der 
benachbarten City C strenger als die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005. Mit 
Bezugnahme auf die Anforderungen der TA Lärm wird sowohl die Genehmigungsfähigkeit der 
geplanten Nutzungen hinsichtlich ihrer Emissionen belegt, als auch die Verträglichkeit der 
geplanten Nutzungen hinsichtlich ihrer Schutzbedürftigkeit gegenüber Gewerbelärm aus der 
Umgebung nachgewiesen. 



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I    
 

Seite 119 

Zu 9):  

Kenntnisnahme. Die Angaben wurden im Lärmgutachten zur Offenlage ergänzt. S.o. 

Zu 10):  

Kenntnisnahme. Die Angaben wurden im Lärmgutachten zur Offenlage ergänzt. S.o. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C ÄUßERUNG DER STÄDTISCHEN FACHBEREICHE UND BETRIEBE 

I/C 1: Stadt Leverkusen – FB66 – Schreiben vom 06.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass redaktionelle Änderungen  der Textpassagen in 
die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes V 36/I erfolgen. Die Bundesfernstraße B8 
mit den zugehörigen Bauverbots- und Baubeschränkungszonen gemäß § 9 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) werden nachrichtlich in die Planzeichnung des 
Bebauungsplanes V 36/I übernommen. 

Zu 2): 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Ein Umbau der bestehenden Fußgängerbrücke 
nördlich des Gebäudes der Deutschen Rentenversicherung hinsichtlich Barrierefreiheit für 
Radfahrer und mobilitätseingeschränkte Personen ist aufgrund der beidseitigen Treppenanlagen 
nicht möglich und im Weiteren nicht Gegenstand der vorliegenden Planung des 
Bebauungsplanes V 36/I. Im Zuge der Rahmenplanung wurde jedoch ein Suchraum auf Höhe 
des potenziellen Entwicklungsbereichs der Musikschule an der Friedrich-Ebert-Straße mit 
entsprechenden Flächenverfügbarkeiten in städtischem Eigentum für einen künftigen 
Brückenschlag festgelegt, der die Bestandsbrücke über die B8 künftig ersetzen könnte. Die 
Herstellung der notwendigen Querschnitte der Fußgängerbrücke über die Planstraße kann im 
Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. 

Zu 3): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans V 36/I der Straßenverlauf der Planfeststellung zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) 
komplett übernommen wird.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Äußerungen wird dahingehend gefolgt, dass eine redaktionelle Änderung der Begründung 
zum Bebauungsplan erfolgt sowie die Planfeststellung zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) im 
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I übernommen wird. Hinsichtlich der 
Fußgängerbrücke wird die Äußerung zur Kenntnis genommen. 
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I/C 2: Stadt Leverkusen – FB32 – Schreiben vom 23.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I erfolgt 
die 21. Teiländerung des Flächennutzungsplans für die im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befindlichen sowie südlich angrenzenden Flächen.  

Zu 2): 

Zu Absatz 1: Kenntnisnahme. Die Vorschriften für besonders und streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG wurden als Grundlage für die Artenschutzuntersuchungen 
herangezogen und im Rahmen der Planung berücksichtigt. 

Zu Absatz 2: Kenntnisnahme. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen soll sichergestellt 
werden, dass durch die Abriss- und Baumaßnahmen keine Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden. 

Zu Absatz 3: Der Äußerung wird gefolgt. Es wurde eine Artenschutzprüfung Stufe II durchgeführt, 
in welcher die bereits in der ASP I vorgefundenen, potenziellen Sommerquartiere für 
Fledermäuse sowie gebäudebegleitende Vogelarten tiefergehend untersucht wurden. 

Zu 3): 

Zu Absatz 1: Kenntnisnahme. Die ASP II wurde im Jahr 2019 während der Vegetationsperiode 
durchgeführt. Für den Bebauungsplan V 36/I ist noch von einer Gültigkeit der vorliegenden ASP II 
auszugehen. Die Zustände im Plangebiet haben sich auch dahingehend nicht geändert, dass 
eine Plausibilisierung erforderlich wäre. Sollte zwischen ASP II und Bauvorhaben / Abriss der 
zeitliche Abstand überschritten werden, kann vor Durchführung von Baumaßnahmen durch bspw. 
eine Nachuntersuchung / ökologische Baubegleitung / Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde eine Sicherstellung der Einhaltung der Verbotsbestände gemäß § 44 
BNatSchG erfolgen.  

Zu Absatz 2: Der Äußerung wird gefolgt. Sollten Rodungen notwendig sein, werden diese in der 
Rodungszeit zwischen 01. Oktober und Ende Februar durchgeführt. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Das Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I ist aufgrund der 
Bestandsnutzungen bereits in einem hohen Maße versiegelt. Die Planung sieht es vor, die 
entstehende Bebauung mit einer Begrünung von Grundstücksfreiflächen, Fassadenflächen sowie 
Dachflächen zu versehen. Durch die Begrünungsfestsetzungen sollen eventuelle negative 
Auswirkungen auf das Mikroklima minimiert werden. 

Zu 5): 

Kenntnisnahme. 

Zu 6): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass in den Bebauungsplan V 36/I eine Festsetzung zur 
Mindestbegrünung, welche Dach- und Fassadenflächen, Tiefgaragendächer sowie 
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Grundstücksfreiflächen umfasst, aufgenommen wird. Zudem erfolgt die Festsetzung einer 
Mindestanzahl und Qualitätsanforderungen zu pflanzender Bäume. 

Zu 7): 

Der Äußerung wird gefolgt. Im Rahmen der an das Bebauungsplanverfahren V 36/I 
anschließenden Ausführungsplanung können die thermophysischen Eigenschaften der 
geplanten Gebäude berücksichtigt werden. 

Zu 8): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass der Bebauungsplan V 36/I einer klimafreundlichen, 
effizienten Energienutzung nicht entgegensteht. Die Nutzung erneuerbarer Energieträger kann in 
der weiteren Ausbauplanung berücksichtigt werden. 

Zu 9):  

Der Äußerung wird nicht gefolgt. Eine Verschattungsstudie ist im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens gemäß Abstimmung mit der Stadt nach dem Wechsel von 
gewerblichem Wohnen zu sonstigen Beherbergungsbetrieben nicht mehr erforderlich. Die 
Beurteilung sowie der Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse richtet sich nach dem 
angefertigten Abstandsflächenplan. 

Zu 10): 

Kenntnisnahme. Die für die im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I vorliegenden 
Geräuschverhältnisse maßgebenden Emittenten wurden im Zuge der schalltechnischen 
Untersuchung berücksichtigt. 

Zu 11):  

Den Äußerungen wird dahingehend gefolgt, dass die schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan V 36/I die Lärmimmissionsvorbelastungen der Umgebung ebenso berücksichtigt 
wie die durch die vorgesehenen Nutzungen zu prognostizierenden Lärmimmissionen. 

Zu 12):  

Der Äußerung wird gefolgt. Es wurde ein Erschütterungsgutachten zum Bebauungsplan V 36/I 
erstellt. 

Zu 13): 

Kenntnisnahme. 

Zu 14): 

Kenntnisnahme. 

Zu 15): 

Kenntnisnahme. 

Zu 16): 

Kenntnisnahme. 
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Zu 17): 

Kenntnisnahme. Der Anschluss der Abwasserleitungen an die bestehende abwassertechnische 
Erschließung ist vorgesehen. Eine gezielte Versickerung des anfallenden Regenwassers ist im 
Bestand auf dem Postgelände aufgrund der überwiegend vorliegenden Versiegelung nicht 
möglich. Auch zukünftig wird eine gezielte Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
nicht möglich sein. Die Teile des Plangebiets V 36/I, in denen das Vorhaben „Büro- 
Dienstleistungs- und Beherbergungsquartier“ errichtet wird, werden zukünftig nahezu vollständig 
mit Tiefgaragen unterbaut sein, was zu einem auch zukünftig hohen Versiegelungsgrad des 
Plangebiets führt. 

Zu 18): 

Kenntnisnahme. Es liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eventuell 
erforderliche Sanierungsmaßnahmen der äußeren Erschließung vor. 

Zu 19):  

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass die Möglichkeiten der Dachbegrünung vom 
beauftragten Planungsbüro überprüft wurde. Hierauf aufbauend erfolgt im Bebauungsplan V 36/I 
eine Festsetzung zur Mindestbegrünung, welche Dach- und Fassadenflächen, 
Tiefgaragendächer sowie Grundstücksfreiflächen umfasst. Zudem erfolgt die Festsetzung einer 
Mindestanzahl und Qualitätsanforderungen zu pflanzender Bäume. Eine gezielte Versickerung 
von Niederschlagswasser ist im Plangebiet des Bebauungsplanes V 36/I aufgrund des unter 
anderem durch die weitgehende Unterbauung mit Tiefgaragen hohen Versiegelungsgrads nicht 
möglich. 

Zu 20): 

Kenntnisnahme. Die aufgeführten und im Bodenschutz- und Altlastenkataster der Stadt 
Leverkusen erfassten Flächen sind bekannt und wurden im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Eine Bodenuntersuchung in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) wurde zum 
Bebauungsplan V 36/I durchgeführt. 

Zu 21): 

Kenntnisnahme. 

Zu 22): 

Der Äußerung wird gefolgt. Eine Bodenuntersuchung in Abstimmung mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde (UBB) wurde durchgeführt. Im Bebauungsplan V 36/I erfolgt eine 
Kennzeichnung der im Altlastenkataster kartierten Flächen. 

Zu 23): 

Zu Absatz 1: Kenntnisnahme. 

Zu Absatz 2: Der Äußerung wird gefolgt. Es wurde eine schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan V 36/I durchgeführt, welche neben den Emissionen und Immissionen des 
Vorhabens selbst auch die Immissionen von Nutzungen außerhalb des Plangebiets 
berücksichtigt. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass reine 
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Wohnnutzungen im Plangebiet nicht realisierbar sind. Für die geplanten Nutzungen im Plangebiet 
werden entsprechende Festsetzungen zum Schallschutz im Bebauungsplan V 36/I getroffen. 

Zu Absatz 3: Der Äußerung wurde bereits im Rahmen der städtebaulichen Mehrfachbeauftragung 
gefolgt. Die zwischenzeitliche Aktualisierung der Standortbescheinigung führte nicht zu geänderter 
Sachlage. 

Zu 24): 

Der Äußerung wird gefolgt. Ausreichend dimensionierte Stellplatzflächen für 
Abfallsammelbehälter sowohl an Abholtagen als auch die dauerhafte gebäudeintegrierte 
Aufstellung wurden seitens des beauftragten Architekturbüros in der weiteren Objektplanung zum 
Bebauungsplan V 36/I berücksichtigt. Es erfolgte eine Abstimmung mit dem zuständigen 
Entsorgungsunternehmen.  

Zu 25): 

Kenntnisnahme. 

Zu 26): 

Kenntnisnahme. 

Zu 27): 

Kenntnisnahme. Die Avea GmbH & Co. KG als zuständiges Entsorgungsunternehmen wurde eng 
in die Planung eingebunden und hat die Planung des Bebauungsplanes V 36/I hinsichtlich der für 
die Müllfahrzeuge erforderliche Belange geprüft. 

Zu 28): 

Kenntnisnahme. Bereits im Bestand ist keine ausreichend dimensionierte Wendeanlage im 
Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße vor der Tiefgarageneinfahrt der Deutschen 
Rentenversicherung vorhanden. 

Zu 29): 

Kenntnisnahme. 

Zu 30): 

Kenntnisnahme. Die Avea GmbH & Co. KG als zuständiges Entsorgungsunternehmen wurde eng 
in die Planung eingebunden und hat die Planung des Bebauungsplanes V 36/I hinsichtlich der für 
die Müllfahrzeuge erforderliche Belange geprüft.  

Zu 31): 

Kenntnisnahme. Die Kartierung von Flächen im Bodenschutz- und Altlastenkataster der Stadt 
Leverkusen ist bekannt und wurde im weiteren Verfahren berücksichtigt. Es erfolgt eine 
Kennzeichnung der kartierten Flächen in der Planzeichnung sowie die Aufnahme eines 
entsprechenden Hinweises in den Bebauungsplan V 36/I. 

Zu 32): 

Kenntnisnahme. 
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Zu 33): 

Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerung wird hinsichtlich der Durchführung einer Artenschutzprüfung Stufe II, hinsichtlich 
der Durchführung eventueller Rodungen im vorgeschriebenen Rodungszeitraum, dem Nicht-
Entgegenstehen der Planung zu klimafreundlicher und effizienter Energienutzung, der Beachtung 
thermophysischer Eigenschaften, der Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung, der 
Durchführung eines Erschütterungsgutachtens sowie eines Bodengutachtens, der 
Planungsanforderungen zur Müllentsorgung und der Dach- und Fassadenbegrünung gefolgt. Die 
Ergebnisse der Gutachten wurden im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt.  

Der Äußerung hinsichtlich der Erstellung eines Verschattungsgutachtens wird nicht gefolgt.  

Die weiteren Inhalte der Äußerung werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 3: Stadt Leverkusen – FB37 – Schreiben vom 08.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1) und 2): 

Der Äußerung wird gefolgt. Die Belange des Brandschutzes wurden bereits im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens V 36/I berücksichtigt. Die Feuerwehr der Stadt Leverkusen wurde im 
weiteren Planverfahren beteiligt. Im Zuge der Erstellung des Rahmenplans wurde zudem ein 
Konzept für Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen erarbeitet. Die notwendigen 
Abgrenzungen der Feuerwehrzufahren und Feuerwehraufstellflächen wurden in den 
Bebauungsplan V 36/I übernommen. Geprüft wurde zudem, ob die Brandschutzanforderungen 
auch für die Teilrealisierung der Bebauung auf dem Postgelände ohne den Einbezug des 
Grundstücks der Deutschen Telekom, die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I 
angestrebt wird, erfüllbar sind. Auch bei Teilrealisierung können die Anforderungen an 
Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen erfüllt werden. Zur Gewährleistung hiervon 
wurde u. a. die Planstraße nach Norden verschoben, sodass der notwendige Böschungswinkel 
für die Einfahrt von Feuerwehrfahrzeugen in den südlichen Teilbereich des Plangebiets V 36/I 
möglich ist. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung wird gefolgt. Die Belange des Brandschutzes wurden im Bebauungsplanverfahren 
V 36/I berücksichtigt und wurden soweit möglich und erforderlich in das städtebauliche Konzept 
integriert und in den Bebauungsplan V 36/I übernommen. 
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I/C 4: Stadt Leverkusen – FB20/204 – Schreiben vom 12.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1) bis 7): 

Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 5: Stadt Leverkusen – TBL – Schreiben vom 04.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1) und 2): 

Kenntnisnahme. 

Zu 3): 

Der Äußerung wird gefolgt. Die Begründung wurde an der benannten Passage angepasst. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  

Der Äußerung zur Anpassung der Begründung wurde gefolgt. 
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I/C 6: Stadt Leverkusen – Dezernat V – Schreiben vom 05.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
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Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die in der Begründung aufgeführten Mobilitätsaspekte beleuchten die 
unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplanverfahren bestehenden Konzepte und Vorhaben. 
Das Plangebiet betreffende Aspekte eines Mobilitätskonzepts (unter anderem CarSharing) 
werden in der Begründung in Kapitel 8.5 ausführlich beschrieben. Hierbei handelt es sich um 
Maßnahmen die ausschließlich im Rahmen der Vorhabenumsetzung ausgeführt werden. Im 
Mobilitätskonzept wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan V 36/I berücksichtigt wurden. 

Zu 2): 

Der Äußerung wird gefolgt. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I werden mögliche 
Standorte für oberirdische Fahrradstellplätze aufgezeigt. Zudem erfolgt die Sicherung der 
Herstellung von Fahrradstellplätzen über die Festsetzungen im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan V 36/I, teilweise auch mit verbindlicher Verortung und zudem mit einer 
Mindestzahl an oberirdischen Abstellplätzen bezogen auf die Nord- und Südhälfte des Quartiers, 
sowie über Regelungen im Durchführungsvertrag. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/C 7: Stadt Leverkusen – FB364 – Schreiben vom 05.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 




